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Verkaufs- und Lieferbedingungen  

SCHELLEN & FLACK GmbH 

Fuggerstr. 8, 

41352 Korschenbroich  

                    Stand: Sept.2014 

1. Allgemeines 

Unsere sämtlichen - auch zukünftigen - Lieferungen und Leistungen einschließlich Beratungen 

erfolgen ausschließlich aufgrund der nachstehenden Verkaufsbedingungen. Gegenbestätigungen des 

Käufers mit abweichenden Bedingungen, insbesondere Einkaufs- und sonstigen Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen des Käufers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die abweichenden 

Bedingungen gelten auch dann nicht, wenn wir ihnen nicht noch einmal nach Eingang bei uns 

widersprechen. Spätestens mit der Entgegennahme der von uns gelieferten Ware bzw. erbrachten 

Leistungen gelten unsere Verkaufsbedingungen als anerkannt. 

2. Angebote 

Unsere Angebote sind freibleibend. Mündliche Vereinbarungen und Zusicherungen unserer 

Angestellten im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss werden erst durch unsere schriftliche 

Bestätigung verbindlich. Die Auftragsbestätigung können wir innerhalb von zwei Wochen nach 

Eingang der Bestellung bzw. des Auftrags wirksam vornehmen. Die Auftragsbestätigung kann auch in 

Form einer Rechnung, eines Lieferscheins oder der Lieferung selbst erfolgen.  Maßgebend für die 

Auslegung von Handelsklauseln sind im Zweifel die Incoterms in ihrer jeweils neuesten Fassung. 

3. Preise 

Unsere Preise gelten netto ab Werk/Lager zuzüglich Fracht und Mehrwertsteuer. Ändern sich später 

als vier Wochen nach Vertragsschluss unsere Beschaffungspreise oder andere Fremdkosten, die im 

vereinbarten Preis enthalten sind oder entstehen sie neu, sind wir im entsprechenden Umfang zu 

einer Preisänderung berechtigt. Wir behalten uns für noch nicht gelieferte Mengen eine Erhöhung 

des vereinbarten Preises vor, wenn aufgrund einer Änderung der Rohstoff- und/oder Wirtschaftslage 

Umstände eintreten, die unsere Beschaffungskosten wesentlich gegenüber dem Zeitpunkt der 

Preisvereinbarung verteuern. In diesem Fall kann der Kunde binnen vier Wochen nach Mitteilung der 

Preiserhöhung die von ihr betroffenen Aufträge streichen. 

4. Lieferzeiten 

Lieferfristen und Liefertermine gelten stets nur annähernd, es sei denn, dass eine Frist oder ein fester 

Termin vereinbart ist. Bei verbindlichen Lieferzeiten gilt folgendes: Wenn der Käufer für die 

Ausführung des Geschäftes noch Unterlagen, Genehmigungen oder sonstige Voraussetzungen zu 

verschaffen oder wenn er eine Anzahlung zu leisten hat, so verschiebt sich die Lieferzeit um den 

Zeitraum zwischen der Absendung unserer Auftragsbestätigung und der Beibringung der Unterlagen 

und der Anzahlung. Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich die vereinbarten 

Lieferfristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder 

sonst mit dem Transport beauftragte Unternehmen. Ansonsten sind die Lieferfristen bzw. 

Liefertermine gewahrt, wenn wir dem Käufer die Versandbereitschaft rechtzeitig gemeldet haben.  

Teilleistungen sind in dem für den Käufer zumutbaren Umfang zulässig. Dann gilt jede Teillieferung 
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als selbstständiges Geschäft. Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu 

vertreten haben, nicht einhalten können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Käufer 

hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist 

die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder 

teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Käufers werden wir 

unverzüglich erstatten. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gelten 

insbesondere (i) die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer, wenn wir ein 

kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben, weder uns noch unseren Zulieferer ein 

Verschulden trifft oder wir im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet sind sowie (ii) Umstände, 

die als höhere Gewalt anzusehen, wie z. B. Streik, Aussperrung, unverschuldete Betriebsstörungen, 

auch bei unseren Lieferanten (z. B. Werkzeugbruch), Lieferblockaden, Betriebsstilllegungen, 

Versagung der Im- bzw. Exportlizenz oder sonstige hoheitliche Eingriffe. Im Übrigen stehen dem 

Käufer in Fällen des Lieferverzugs oder der Unmöglichkeit der Lieferung, gleich aus welchen Gründen, 

Schadenersatzansprüche, gleich welcher Art, nur nach Maßgabe von Abschnitt 11. dieser 

Verkaufsbedingungen zu. Bei auf fortlaufende Lieferungen gerichteten Bezugsverträgen oder 

Sukzessivlieferverträgen sind uns Abrufe und Sorteneinteilungen rechtzeitig aufzugeben; die 

Gesamtliefermenge muss innerhalb der vereinbarten Laufzeit eingeteilt und abgerufen werden. 

Überschreiten einzelne Abrufe des Käufers die vereinbarten Monatsmengen bzw. übersteigen diese 

Abrufe die üblichen Monatsmengen in erheblichem Maße, sind wir zur Lieferung der Mehrmenge 

berechtigt, jedoch nicht verpflichtet. 

5. Zahlung 

Falls nichts anderes vereinbart oder in unseren Rechnungen angegeben, ist der Kaufpreis sofort nach 

Lieferung ohne Skontoabzug fällig und in der Weise zu zahlen, dass wir am Fälligkeitstag über den 

Betrag verfügen können. Kosten des Zahlungsverkehrs trägt der Käufer. Ein Zurückbehaltungsrecht 

und eine Aufrechnungsbefugnis stehen dem Käufer nur insoweit zu wie seine Gegenansprüche 

unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Bei Überschreitung des Zahlungsziels oder bei 

Verzug berechnen wir Zinsen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Der Käufer kommt spätestens 

10 Tage nach Fälligkeit unserer Forderung in Verzug, ohne dass es einer Mahnung bedarf. Wird nach 

Abschluss des Vertrages erkennbar, dass unser Zahlungsanspruch durch mangelnde  

Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird oder gerät der Käufer mit mehr als 5.000 € in 

Zahlungsverzug oder treten andere Umstände ein, die auf eine wesentliche Verschlechterung der 

Leistungsfähigkeit des Käufers nach Vertragsschluss schließen lassen, stehen uns die Rechte aus § 

321 BGB zu. Wir sind dann auch berechtigt, alle noch nicht fälligen Forderungen aus der laufenden 

Geschäftsverbindung mit dem Käufer fällig zu stellen. Ein vereinbartes Skonto bezieht sich immer nur 

auf den Rechnungswert ausschließlich Fracht und setzt den vollständigen Ausgleich aller fälligen 

Verbindlichkeiten des Käufers im Zeitpunkt der Skontierung voraus. Soweit nichts anderes 

vereinbart, beginnen Skontofristen ab Rechnungsdatum. 

6. Versand / Gefahrübergang / Verpackung 

Die Lieferung erfolgt ab Werk/Lager, wo auch der Erfüllungsort ist. Auf Verlangen und Kosten des 

Käufers wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht 

etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere 

Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen. Die Gefahr des zufälligen 

Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den 

Käufer über. Beim Versendungskauf geht jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs und der 

zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der 
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Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten 

Person oder Anstalt über. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang 

maßgebend. Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des 

Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Käufer im 

Verzug der Annahme ist. Für Verpackung, Schutz- und/oder Transporthilfsmittel sorgen wir nach 

unserer Erfahrung auf Kosten des Käufers. Sie werden an unserem Lager zurückgenommen. Kosten 

des Käufers für den Rücktransport oder für eine eigene Entsorgung der Verpackung übernehmen wir 

nicht. Wir sind zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt.  

7. Eigentumsvorbehalt 

Die Schellen & Flack GmbH („der Lieferant“) behält sich das Eigentum an sämtlichen von ihm 

gelieferten Waren bis zur restlosen Bezahlung vor; hierbei gelten alle Lieferungen als ein 

zusammenhängendes Liefergeschäft. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als 

Sicherung für seine Saldoforderung. Werden die Waren von dem Besteller mit anderen 

Gegenständen zu einer einheitlichen Sache verbunden und ist die andere Sache als Hauptsache 

anzusehen, ist der Besteller verpflichtet, dem Lieferant anteilig Miteigentum zu übertragen, soweit 

die Hauptsache ihm gehört. Veräußert der Besteller die gelieferte Ware bestimmungsgemäß weiter, 

tritt er hiermit schon jetzt die aus der Veräußerung entstehenden Forderungen gegen seine 

Abnehmer mit allen Nebenrechten an den Lieferanten bis zur völligen Tilgung aller dessen 

Forderungen ab. Aus begründetem Anlass ist der Besteller auf Verlangen des Lieferanten verpflichtet, 

die Abtretung den Drittkäufern bekanntzugeben und dem Lieferanten die zur Geltendmachung 

seiner Rechte erforderlichen Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhändigen. Der Lieferant wird 

die von ihm gehaltenen Sicherungen insoweit freigeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen 

um mehr als insgesamt 20 % übersteigt. 

8. Haftungsbegrenzung und Verjährung 

Wegen Verletzung vertraglicher und außervertraglicher Pflichten, insbesondere wegen 

Unmöglichkeit, Verzug, Verschulden bei Vertragsanbahnung und unerlaubter Handlung haften wir - 

auch für unsere leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen - nur in Fällen des Vorsatzes 

und der groben Fahrlässigkeit, beschränkt auf den bei Vertragsschluss voraussehbaren 

vertragstypischen Schaden. Im Übrigen ist unsere Haftung, auch für Mangel- und 

Mangelfolgeschäden, ausgeschlossen.  Diese Beschränkungen gelten nicht bei schuldhaftem Verstoß 

gegen wesentliche Vertragspflichten, soweit die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird, bei 

schuldhaft herbeigeführten Schäden des Lebens, des Körpers und der Gesundheit und auch dann 

nicht, wenn und soweit wir die Garantie für die Beschaffenheit für die verkaufte Sache übernommen 

haben, sowie in Fällen zwingender Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Die Regeln über die 

Beweislast bleiben hiervon unberührt. Soweit nichts anderes vereinbart, verjähren vertragliche 

Ansprüche, die dem Käufer gegen uns aus Anlass und im Zusammenhang mit der Lieferung der Ware 

entstehen, ein Jahr nach Ablieferung der Ware. Diese Frist gilt auch für solche Waren, die 

entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet werden und dessen 

Mangelhaftigkeit verursacht haben, es sei denn, diese Verwendungsweise wurde schriftlich 

vereinbart. Davon unberührt bleiben unsere Haftung aus vorsätzlichen und grob fahrlässigen 

Pflichtverletzungen, schuldhaft herbeigeführten Schäden des Lebens, des Körpers und der 

Gesundheit sowie die Verjährung von Rückgriffsansprüchen. 
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9. Schutzrechte 

Stellt uns der Kunde Muster, Zeichnungen oder spezifische Produktherstellungsvorgaben anderer Art 

zur Verfügung, so stellt er uns im Falle von Schutzrechtsverletzungen von Ansprüchen Dritter im 

Innen- und Außenverhältnis frei. Auf unsere Anforderung wird der Kunde im Falle einer solchen 

Schutzrechtsverletzung gegenüber dem Dritten jedwede notwendige Erklärung und/oder Handlung 

vornehmen, um unsere Freistellung zu gewährleisten. 

10. Güten / Maße / Gewichte 

Güten und Maße bestimmen sich nach den bei Vertragsschluss geltenden DIN-/EN-Normen bzw. 

Werkstoffblättern, mangels solcher nach Handelsbrauch. Bezugnahmen auf Normen, 

Werkstoffblätter oder Werks-Prüfbescheinigungen sowie Angaben zu Güten, Maßen, Gewichten und 

Verwendbarkeit sind keine Zusicherungen oder Garantien, ebenso wenig Konformitätserklärungen, 

Herstellererklärungen und entsprechende Kennzeichen wie CE und GS.  Für die Gewichte ist die von 

uns oder unserem Vorlieferanten vorgenommene Verwiegung maßgebend.  

11. Mängelrüge / Gewährleistung 

Die von uns bezogene Ware ist unverzüglich nach Eintreffen bei dem Käufer sorgfältig zu 

untersuchen und wenn sich ein Mangel zeigt, uns unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. 

Unterbleibt eine solche Anzeige, gilt die Ware als genehmigt, soweit es sich um einen Mangel 

handelt, der bei ordnungsgemäßer Untersuchung erkennbar war. Zeigt sich später ein Mangel, so 

muss dieser unverzüglich nach der Entdeckung gerügt werden. Eine spätere Mängelrüge ist 

ausgeschlossen. In Mengen, Maßen und Formen müssen wir uns die handelsüblichen Spielräume 

vorbehalten. Kleine Abweichungen in Maß und Ausführung gegenüber einer Mustersendung, kleine, 

an sich unschädliche Fehler wie Sandstellen, Risschen, Flugrost und dergleichen sind oft 

unvermeidlich und berechtigen daher nicht zu Beanstandungen. Sofern ein Mangel vorliegt, der auf 

einem vor Gefahrübergang liegenden Umstand beruht und rechtzeitig gerügt worden ist, sind wir 

verpflichtet und berechtigt, nach unserer Wahl innerhalb angemessener Frist die Nacherfüllung in 

Form der Mangelbeseitigung oder Lieferung einer mangelfreien Sache vorzunehmen. Wir sind 

berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Käufer den fälligen 

Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen 

Teil des Kaufpreises zurückzubehalten. Der Käufer hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung 

erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu 

Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Käufer die mangelhafte 

Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den 

Ausbau der mangelhaften Sache noch den erneuten Einbau, wenn wir ursprünglich nicht zum Einbau 

verpflichtet waren. Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 

insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten (nicht: Ausbau- und Einbaukosten) 

tragen wir, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Stellt sich jedoch ein Mangelbeseitigungsverlangen 

des Käufers als unberechtigt heraus, können wir die hieraus entstandenen Kosten vom Käufer ersetzt 

verlangen. Etwaige über diesen Abschnitt  hinausgehende Schadensersatzansprüche insbesondere in 

Bezug auf die Erstattung von Ein- und Ausbaukosten richten sich nach Abschnitt 8. Schlägt die 

Nacherfüllung fehl oder ist sie dem Käufer unzumutbar, ist dieser berechtigt, vom Vertrag zurück zu 

treten, oder Herabsetzung der Vergütung (Minderung) zu verlangen. Bei einer nur geringfügigen 

Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Käufer jedoch kein 

Rücktrittsrecht zu. Wir können die Nacherfüllung verweigern, wenn sie mit unverhältnismäßigen 

Kosten verbunden ist. 
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12. Erfüllungsort / Gerichtsstand 

Für alle aus den Geschäften mit uns sich ergebenden Rechte und Pflichten gilt für beide Teile als 

Erfüllungsort der Sitz unserer Gesellschaft. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer 

gilt in Ergänzung zu diesen Bedingungen das deutsche unvereinheitlichte Recht insbesondere des 

BGB/HGB. Die Bestimmungen des UNÜbereinkommens vom 11. April 1980 über Verträge über den 

internationalen Warenkauf (CISG) finden keine Anwendung. 

Sollten einzelne Regelungen dieser Bedingungen unwirksam sein, so wird dadurch die Gültigkeit der 

übrigen Regelungen sowie die der auf der Grundlage dieser Bedingungen geschlossenen Verträge 

selbst nicht berührt. 

13. Sonstiges 

Holt ein Käufer, der außerhalb Deutschlands ansässig ist (ausländischer Abnehmer), oder dessen 

Beauftragter Ware ab oder befördert oder versendet er sie in das Ausland, so hat der Käufer uns den 

steuerlich erforderlichen Ausfuhrnachweis beizubringen. Wird dieser Nachweis nicht erbracht, hat 

der Käufer die für Lieferungen innerhalb der Bundesrepublik geltende Umsatzsteuer auf den 

Rechnungsbetrag zu zahlen. Bei Lieferungen von Deutschland in andere EU - Mitgliedsstaaten hat uns 

der Käufer vor der Lieferung seine Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer mitzuteilen, unter der er 

die Erwerbsbesteuerung innerhalb der EU durchführt. Anderenfalls hat er für unsere Lieferungen 

zusätzlich zum vereinbarten Kaufpreis den von uns gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuerbetrag zu 

zahlen. Bei der Abrechnung von Lieferungen von Deutschland in andere EU-Mitgliedsstaaten kommt 

die Umsatzsteuerregelung des jeweiligen Empfänger-Mitgliedsstaates zur Anwendung, wenn 

entweder der Käufer in einem anderen EU- Mitgliedsstaat zur Umsatzsteuer registriert ist oder wenn 

wir in dem Empfänger-Mitgliedsstaat zur Umsatzsteuer registriert sind. 


